
Architektenkammer Niedersachsen

Rechtliche Grundlagen für den Energieausweis

Richtlinie 2002/91/EG vom 16.12.2002 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden ist in 
deutsches Recht umzusetzen

Ermächtigung in Energieeinsparungsgesetz – EnEG (§ 5a) 
für Energieausweise

Energieeinsparverordnung – EnEV 2007 vom 24.07.2007
§§ 16-21, 29



Architektenkammer Niedersachsen

Rechtliche Grundlagen für den Energieausweis

EnEV §16: Energieausweise sind  erforderlich bei:  

(1) Errichtung eines Gebäudes,
Änderung nach Maßgabe EnEV Anlage 3, Nr. 1-6,
Erweiterung, wenn Nutzfl. beheizter od. gekühlter Räume > 50% erw. wird  

(2) Verkauf, Vermietung, Verpachtung, Leasing eines 
Gebäudes (für Kaufinteressenten, Mieter etc): Kauf- bzw. Miet-, Pacht-
oder Leasinginteressent muss ein Energieausweis zugänglich gemacht und   
ein Kopie auf Verlangen überlassen werden 

(3) Öffentliche Gebäude mit NF > 1000m² für Behörden u. öffentliche Dienst-
leistungen bei Besucherverkehr. Energieausweis muss an gut sichtbarer
Stelle ausgehängt werden. 
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erforderlich im Zuge der 
Maßnahmeplanung bzw. Bauantrag

sinngemäß bereits seit EnEV vom 
01.02.2002 bzw. WSchVo 95

Gebäudeänderungen, wenn 
Berechnung gem. § 9 (2) erforderlich 
ist

generell bei Errichtung erforderlichsinngemäß bereits seit  EnEV vom 
01.02.2002 bzw. WSchVo 95

Neubau (alle Gebäude bis auf 
wenige Ausnahmen)

generellsinngemäß bereits seit EnEV vom 
01.02.2002 bzw. WSchVo 95

Gebäudeerweiterungen mit
Nutzflächenerweiterung > 50% 

generell samt öffentl. Aushang
erforderlich

ab 01.07.2009Öffentliche zugängliche Gebäude mit 
NF> 1000qm

ditoab 01.07.2009Nichtwohngebäude

dito10 Jahre nach dem Tag der 
Ausstellung

Gebäude, für die gem. WSchVO (ab 
1995) bzw.  EnEV (ab 2002) ein 
Wärmeschutznachweis bzw. ein 
Energieausweis erstellt wurde

ditoab 01.01.2009Wohngebäude, Fertigstellungsjahr
ab 1965

bei Verkauf, Vermietung , Verpachtung 
und Leasing -> Zugänglichmachung auf 
Verlangen des Kaufinteressenten

ab 01.07.2008 Wohngebäude, Fertigstellungsjahr bis 
1965 

Fallkonstellation Datum, ab dem der Energie-
ausweis erforderlich wird 

Gebäudeart 

Wann ist ein Energiepass erforderlich (§§ 16, 17, 18 u. 29 EnEV) ? 



…oder entweder…Öffentliche Gebäude mit 
NF> 1000qm 

…oder entweder…Nichtwohngebäude

…oder entweder…Alle anderen
Wohngebäude

Nicht möglich Nur möglich Wohngebäude mit 
weniger als 5 WE u. 
Bauantrag vor 
1.11.1977

Energieausweis 
wahlweise auch 
verbrauchsgestützt 
möglich 
(Dreijahresfolge)

Energieausweis nur  
auf Grundlage des 
berechneten 
Energiebedarfs 

Gebäudeart 

Welcher Energiepass muss dann erstellt werden (§ 17 EnEV)?
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Wer darf Energieausweise ausstellen? (§ 21 EnEV)?

Nicht möglichNicht möglichNur möglichNeubau (Wohn-und 
Nichtwohngebäude

Nicht möglich

Nicht möglich

Nicht möglich

…oder…

Absolventen der Studiengänge Architektur, 
Hochbau, Bauphysik, Gebäudetechnik; 
Masch.-Bau, Elektrotechnik oder 
vergleichbarer techn. Studiengang, wenn:
- entsprechender Studienschwerpunkt oder 
- zweijährige Berufserfahrung im Hochbau 
oder einer Fortbildung gem. Anlage 11 EnEV 
komplett (mit Nichtwohnungsbau) sowie auf 
fachlich relevantem Gebiet öffentlich bestellte 
Sachverständige

Nicht möglichNur möglichÄnderungen gem. Anl. 
3 Nr.1-6 EnEV, od. 
Erweiterung >50% der
beheizten Fläche

Nicht möglichNur möglichÖffentl. Geb. NF> 
1000m²

Nicht möglichNur möglichBestehende 
Nichtwohngebäude

…oderentweder…Bestehende 
Wohngebäude

Studienabsolventen der
Innenarchitektur, Hand-
werksmeister aus dem
Baugewerbe, Installation, 
Heizungsbau, Schorn-
steinfegermeister, 
Hochbau- und TGA-
Techniker mit entspr. 
Fortbildung gem. Anlage 
11, Nr. 1,2 und 4 (ohne 
Nichtwohnungsbau)

Bauvorlage-
berechtigte 
Architekten 
und Ingenieure
z.B.  nach
LBO § 43

Gebäudeart 



nur WB

nur Bestand

nicht relevantnicht relevantnicht relevantnur WB

nur Bestand

nicht relevantStaatl anerk. Techniker:
- Hochbau, TGA
- Bauingenieurwesen

nur WB

nur Bestand

nicht relevantnicht relevantnicht relevantnur WB

nur Bestand

nicht relevantHandwerksmeister und 
Techniker mit einer Ausbildung 
zum Energieberater des 
Handwerks (§ 29(6)) 

nur WB

nur Bestand

nicht relevantnicht relevantnicht relevantnur WB

nur Bestand

nicht relevantMeister od. vergleichbare
Zulassung im Handwerk:
- Bau, Ausbau,Installation
- Schornsteinfeger

nur WB
nur Bestand

nicht relevantnur WB
nur Bestand

nur WB
nur Bestand

nur WB
nur Bestand

nicht relevantAbsolventen Innenarchitekt.

nur WB 

nur Bestand

WB und NWB

nur Bestand

WB u NWB

nur Bestand

WB u. NWB

nur Bestand

WB u NWB

Neubau
Sanierung
Bestand

WB und NWB

Neubau
Sanierung
Bestand

Studienabsolventen:
- Architektur / Hochbau
- Bauingenieurwesen
- Masch.-bau Elektrotech.
- TGA od. Bauphysik
oder vergleichbar

Fortbildung
gem. Anl. 11 
Nr.1,2,4 (nur
Wohnungsbau) 

Fortbildung
gem. Anlage 11 
(Wohn- u. Nicht-
wohnungsbau)

Zweijährige
Berufserfahrung
im Bereich
Hochbau nach
Studium

Studium mit
Schwerpunkt
Energieeffizie
nz

Öffentl. Best. 
Sachverst. auf 
EnEV- Gebiet

Bauvorlageber.
Architekten u. 
Ingenieure
(z.B. §43 LBO) 

Eine dieser Vorraussetzungen
ist für die u.g. Personengruppen
erforderlich:
Dies Personengruppen sind
zugelassen

Legende:
NWB: Nichtwohnungsbau WB: Wohnungsbau
Grüne Felder: Volle Berechtigung, NWB u WB, alle Phasen Hellgrüne Felder: Teilberechtigung, nur Bestandsgebäude, nur WB   Rote Felder: Nicht relevant

Wer darf wann welchen Energieausweis nach EnEV ausstellen?
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Nachrüstverpflichtungen gem. EnEV 2008 (§§ 10 + 14)

Ausserbetriebnahme

bis zum 31.12.2008 von Heizkesseln mit    
flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen, die vor dem 
01.10.1978 eingebaut oder aufgestellt wurden

gilt nicht bei Niedertemperaturkesseln, Brennwertkesseln sowie bei
Nennleistung < 4 kW bzw. > 400 kW

gilt bei Wohngebäuden mit max. 2 WE wenn der Eigentümer eine
WE am 01.02.2002 selbst bewohnt hat falls Eigentümerwechsel 

Frist: 2 Jahre ab Eigentumsübergang, jedoch nicht vor 31.12.2008
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Nachrüstverpflichtungen gem. EnEV 2008 (§§ 10 + 14)

Dämmung

von ungedämmten aber zugänglichen Wärmeverteilungs- und
Warmwasserleitungen in unbeheizten Räumen 
durch den neuen Eigentümer bei Wohngebäuden mit max. 2 WE 
(Anmerkung andere Gebäude bereits mit EnEV 2002 verpflichtet), 

wenn der Eigentümerwechsel nach dem 01.02.2002 stattgefunden hat
nach Maßgabe von Anlage 5 EnEV

Frist: 2 Jahre ab Eigentumsübergang, jedoch nicht vor dem 31.12.2008
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Nachrüstverpflichtungen gem. EnEV 2008 (§§ 10 + 14)

Dämmung

von ungedämmten aber zugänglichen obersten Geschossdecken
beheizter Räume 

durch den neuen Eigentümer bei Wohngebäuden mit max. 2 WE
(Anmerkung andere Gebäude bereits mit EnEV 2002 verpflichtet), 

wenn der Eigentümerwechsel nach dem 01.02.2002 stattgefunden hat 
zu max U=0,6 W/qmK

Frist: 2 Jahre ab Eigentumsübergang, jedoch nicht vor dem 31.12.2008
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Energieausweis gem. EnEV 2008:

Unterschiedliche Formblätter für:

- Wohngebäude, verbrauchsgestützt

- Wohngebäude, bedarfsgestützt

- Nichtwohngebäude, bedarfsgestützt

- Nichtwohngebäude, verbrauchsgestützt

Wie sieht der Energiepass der EnEV 2008 aus?
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Energieausweis gem. EnEV 2008, Erste Seite Wohngebäude

Allg. Gebäudeangaben

Erstellerunterschrift

Grundlagenlärung: 
bedarf- oder
verbrauchsgestützt
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Energieausweis gem. EnEV 2008: Berechneter Bedarf

“Tachobandskala”:
Endenergiebedarf (Qe)

Primärenergiebedarf (Qp)

EnEV- Nachweis

Tabellarisch: 
Endenergiebedarf
(Qe) für Heizung, 
Warmwasser und 
Hilfsgeräte
(Pumpen etc)

Vergleichswerte
und Erläuterung
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Energieausweis gem. EnEV 2008 Erfasster Energieverbrauch

Energieverbrauchskennwert
(Verbrauch aus 3 -
Jahresfolge, klimabereinigt)

Dokumentation
Verbrauchserfasssung:

- Zeitraum

- Brennstoff

- Warmwasseranteil

- Klimafaktor

- Wert Heizung

- Wert Warmwasser

Vergleichswerte



Muster Energiepass gem. EnEV 2008, Nichtwohngebäude

Zusätzliche Angaben zu :

- Aufteilung Energie:

(Nutz-, End- Primären.)

- Gebäudezonen


